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Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)



Starke personale Bindung bei GbR (= Entscheidungen gemeinsam treffen!)



Gesamthänderisch gebundenes Sondervermögen!

Jeder Gesellschafter haftet persönlich

GbR ist nicht rechtsfähig (kann nicht Kläger/Beklagte sein)

§ 717 BGB: Gesellschaftsanteile sind nicht an Dritte übertragbar

§ 727 BGB: Die Gesellschaft wird bei Tod eines Gesellschafters aufgelöst

§ 723 BGB: Kündigung ist möglich

§ 737 BGB: Wenn nicht § 723 eintritt, wird die Gesellschaft bei Kündigung eines �                     Gesellschafters aufgelöst�= starkes Gegenteil ist die Aktiengesellschaft

§ 719 Abs.2: Gegen eine Forderung, die zum Gesellschaftsvermögen gehört, kann der �                      Schuldner nicht eine ihm gegen einen einzelnen Gesellschafter zustehende �                      Forderung aufrechnen.



Vereinbarungen durch einen Gesellschaftervertrag möglich

neuer Gesellschafter möglich

nach Tod evtl. Erben (Nachfolgeklausel)





Zwangsvollstreckung:



Titel�§ 736 ZPO: Zwangsvollstreckung��“Vollstreckbarer Titel“ (z.B. Urteil § 704 ZPO)��§ 794 ZPO: Vollstreckungsbescheide etc. �

Klausel�§§ 724, 725 ZPO: Vollstreckungsklausel��

Zustellung (§ 750 ZPO)�Gerichtsollzieher kann Zustellung übernehmen





  § 811 ZPO: Unpfändbare Sache (Hausrat, Gegenstände, ...)

§§ 850 ZPO: Pfändungsfreibeträge (= Einkommen wird nicht vollständig gepfändet)







Offene Handelsgesellschaft (OHG) (§§ 105 HGB)�= Unterform der GbR





Gründung einer OHG:

Gesellschaftsvertrag

Eintragung in das Handelsregister

Aufnahme des Geschäftsbetriebes



Wenn nur der Gesellschaftsvertrag vorliegt gilt § 109 HGB; das Rechtsverhältnis der Gesellschafter untereinander richtet sich nach dem Gesellschaftsvertrag.



Das Außenverhältnis zu Dritten tritt mit dem Zeitpunkt ein, in welchem die Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen wird; § 123 HGB.



§ 105 HGB: 

Eine Gesellschaft, deren Zweck auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Firma gerichtet ist, ist eine offene Handelsgesellschaft, wenn bei keinem der Gesellschafter die Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern beschränkt ist. 



Personengesellschaft („Personen Handelsgesellschaft“)

Nicht rechtsfähig (kein Rechtssubjekt), ABER ...

... gegenüber Dritten hat die Gesellschaft als Einheit eine rechtliche Selbständigkeit �(§ 124 HGB); ( Parteifähigkeit��§ 124 HGB: 	Im Innenverhältnis überwiegt die Vielzahl der Gesellschafter; �                     	im Außenverhältnis überwiegt die Einheit der Gesellschaft. 



§ 114: Geschäftsführung (alle Gesellschafter berechtigt und verpflichtet)

§ 116 Abs.2: Gesellschaftsbeschlüsse (alle Gesellschafter müssen beschliessen)

§ 117: Entziehung der Geschäftsführungsbefugnis�           = gerichtliche Entscheidung nötig (bei GbR reicht Gesellschafterbeschluss)

§ 124: Gesellschaftsvermögen haftet gegenüber Dritten zuerst (wie GbR)

§ 125: Vertretung der Gesellschaft (jeder Gesellschafter hat Vertretungsmacht); �            Einzelvertretung

§ 125 Abs. 2: Passivvertretung = Empfang einer Willenserklärung

§ 126: Umfang der Vertretungsmacht (= umfangreich!!!)

§ 128: Jeder Gesellschafter haftet persönlich

§ 130: Neuer Schuldner haftet für alte Schulden persönlich �           Die Haftung für alte Schulden gilt nach Austritt eines Gesellschafters noch 5 weitere �          Jahre (nach §§ 128, 159 HGb)

§ 129 Abs. 4: Aus einem gegen die Gesellschaft gerichteten vollstreckbaren Schuldtitel �                      findet die Zwangsvollstreckung gegen die Gesellschafter nicht statt; d.h.��Um auch das Privatvermögen der Gesellschafter vollstreckbar machen zu können, muss ein Titel gegen die OHG und ein Titel gegen jeden einzelnen Gesellschafter gerichtet werden. 

Beispiel: „Die ABC-OHG bestehend aus den Gesellschaftern A, B, und C wird verklagt, ...“



Hierbei unterscheidet man zwei Theorien, die „so oder so gesehen werden können“!

Erfüllungstheorie: Vertrag muss erfüllt werden (= herrschende Meinung)

Haftungstheorie: Geldersatz 
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Literaturempfehlung:

Klunzinger; Vahlen Verlag; „Grundzüge des Gesellschaftsrechts“



Fortsetzung OHG:



Personale Bindung bei der OHG ist nicht so stark wie bei der GbR

Wenn ein Gesellschafter ausscheidet, besteht die OHG weiter (es sei denn es ist nur noch 1 Gesellschafter übrig, dann löst sie sich auf)

§ 131 HGB: Auflösungsgründe (zielen darauf ab, die OHG möglichst bestehen zu lassen)

Gesellschafteranteile sind nur mit Zustimmung aller Gesellschafter übertragbar�



§§ 120 – 122: Gewinnverteilung:

§ 120: 	Gewinn und Verlust werden anteilsmäßig auf die Gesellschafter verteilt

§ 121: 	Von dem Jahresgewinn bekommt zunächst jeder Gesellschafter 4% seines Kapitalanteils

§ 122: 	Jeder Gesellschafter ist berechtigt, aus der Gesellschaftskasse Geld bis zum Betrag von 4 %� 	seines für das letzte Geschäftsjahr festgestellten Kapitalanteils zu seinen Lasten zu erheben



Beispiel für die Gewinnverteilung bei einem Gewinn von DM 101.000,-:



Gesellschafter�Kapitalanteil�4 % (nach § 121 Abs.1)�Neuer Kapitalanteil��A�200.000,-�8.000,-�237.000,-��B�100.000,-�4.000,-�133.000,-��C�  50.000,-�2.000,-�  81.000,-��

Nach Ausschüttung der Vorzugsdividende (4 %) beträgt der Gewinn noch �DM 87.000,- (= Mehrgewinn). 

Dieser wird durch 3 dividiert (= DM 29.000,-) und jedem Gesellschafter auf sein Kapitalanteil gutgeschrieben. 



§ 122: Entnahmerecht: Die Gesellschafter sind auch berechtigt, einen Betrag, der über 4 % des Gewinnes liegt, aus der Gesellschaftskasse zu entnehmen (wenn die Gesellschaft dann keinen Schaden nimmt).

Maximalbetrag: 

A = DM 37.000,-�B = DM 33.000,-�C = DM 31.000,-

Vorzugsdividenden (4 % ) können auch ohne Gewinn eines Geschäftsjahres ausgezahlt werden. 



§§ 120 – 122 stellen die gesetzliche Regelung für die Gewinnverteilung einer OHG dar. Die Gesellschafter können im Gesellschaftsvertrag selbstverständlich etwas anderes vereinbaren (z.B. Aufteilung zu gleichen Teilen ...).







Kommanditgesellschaft (§§ 161 ff HGB)



Die Kommanditgesellschaft ist wie eine OHG, mit dem Unterschied, dass bei einigen Gesellschaftern die Haftung beschränkt ist:



Kommanditist = beschränkte Haftung

Komplementär = unbeschränkte Haftung



§ 161 Abs 2: Soweit nicht in diesem Abschnitt ein anderes vorgeschrieben ist, finden auf die Kommanditgesellschaft die für die offene Handelsgesellschaft geltenden Vorschriften Anwendung. 



§ 164: Der Kommanditist ist von der Geschäftsführung ausgeschlossen. Seine Aufgabe besteht darin, Geld beizusteuern (vergleichbar mit Aktionären einer AG). Er hat lediglich ein Widerspruchsrecht, wenn die Handlung über den gewöhnlichen Betrieb des Handelsgewerbes der Gesellschaft hinausgeht. 



§ 166: 	Kontrollrecht (für den Kommanditisten eingeschränkt).



§ 170: 	Vertretung der KG (Kommanditist ist von der Vertretung ausgeschlossen).



§ 171: 	Haftung des Kommanditisten (nur in Höhe seiner Einlage).



§ 173: 	Haftung bei Eintritt als Kommanditist 

	Ein neuer Kommanditist haftet für Altschulden beschränkt auf seine Einlagen.



§ 176 Abs.1: Haftung vor Eintragung

	Hat die Gesellschaft vor Eintragung den Geschäftsbetrieb aufgenommen, haftet der Kommanditist gleich einem persönlich haftenden Gesellschafter



§ 177: Tod des Kommanditisten

	Die Erben treten an die Stelle des Kommanditisten �(personale Bindung wie bei OHG: Toter scheidet aus)



Die KG ist parteifähig (kann klagen und verklagt werden).

Man benötigt einen Titel, um das Gesellschaftsvermögen vollstrecken zu können.





�Gewinnverteilung (§§ 167 – 168)



§ 167 Gewinn und Verlust:

Ein dem Kommanditisten zukommender Gewinn wird nur so lange seinem Kapitalanteil zugeschrieben, als dieser den Betrag seiner vereinbarten Kapitalanlage nicht erreicht; d.h. Gewinne, die seine Kapitalanlage überschreiten, werden extra verbucht und nicht auf die Kapitaleinlage draufgerechnet. 



§ 168 Verteilung von Gewinn und Verlust: 

Es gibt keine klare Regelung wie viel der Kommanditist vom Gewinn bekommt („angemessenes Verhältnis“); sehr schwammig! Im Gesellschaftsvertrag sollte bei einer KG daher die Gewinnverteilung deutlich geregelt werden. 







Organhaftung



Fall 1: Sportartikelgeschäft (GmbH):�

K kauft Skier bei G (= Gesellschafter der GmbH). Die Skier sind zwar nicht vorrätig, aber K bezahlt sie trotzdem im voraus. G verspricht rechtzeitige Lieferung bis zum 2.12., da K am 3.12. in den Skiurlaub fährt. Die Skier werden nicht rechtzeitig geliefert. K muß sich im Skiurlaub Leihskier für DM 500,- besorgen. Nach seiner Rückkehr möchte er DM 500,- von der GmbH zurückerstattet bekommen. Steht ihm das Geld zu?  



BGB:

§ 286:  Verzugsschaden 

	Der Schuldner hat dem Gläubiger den entstandenen Schaden zu ersetzen.



§ 276: Haftung für eigenes Verschulden



§ 278: Verschulden des Erfüllungsgehilfen

	Der Schuldner (GmbH) haftet für den gesetzlichen Vertreter; Voraussetzung: Vertrag



Diese Paragraphen finden auf diesen Fall allerdings keine Anwendung, denn die GmbH selbst kann nicht handeln. Ein gesetzlicher Vertreter (§ 278) ist z. B. ein Vormund oder die Eltern für ihre Kinder, aber G ist nicht der gesetzlicher Vertreter der GmbH! 



G ist ein Organ / juristische Person!



Die Verschuldenszurechnung tritt unmittelbar (nicht analog!) über § 31 ein!



§ 31: Haftung des Vereins für Organe:

Der Verein ist für den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein Mitglied des Vorstandes oder ein anderer verfassungsmäßig berufener Vertreter .......

(z.B. Vorstand einer AG, Geschäftsführer einer Gesellschaft ...)



Fall 2:

Die Skier fallen bei der Lieferung an die Haustür von Nachbar N und beschädigen diese. Hat N Anspruch auf Schadensersatz von der GmbH?



§ 823 kommt nicht in Frage, da die GmbH nicht handeln kann. 



§ 831 Haftung für den Verrichtungsgehilfen �Verrichtungsgehilfe = Abhängigkeit von der Geschäftsführung, weisungsgebunden



Der Geschäftsführer G ist nicht der Verrichtungsgehilfe der GmbH (§ 831 passt nicht!)



Auch in diesem Fall trifft wieder § 31 (Haftung des Vereins für Organe) zu und ersetzt:



§ 278: im Rahmen vertraglicher Verhältnisse (reine Haftung für fremdes Verschulden)

§ 831: im Rahmen von unerlaubten Handlungen (auch Haftung für fremdes Verschulden, aber es besteht die Möglichkeit, sich reinzuwaschen (= Exculpation); eine Entlastung wäre möglich mit dem Beweis, dass der Verrichtungsgehilfe ordentlich ausgesucht wurde (Problem der Beweislast).



Bei § 31 gibt es keine Entlastungsmöglichkeit! Er ist auf alle juristischen Personen unmittelbar anwendbar (bei OHG und KG analog anwendbar)



Bei GbR kann § 31 nicht angewendet werden (unerlaubte Handlung; evtl. § 831)
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�3 Personen schliessen sich zusammen zu einer GbR. Es soll sichergestellt werden, dass die Haftung auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt ist. 



Die Haftungsbeschränkung kann im Gesellschaftsvertrag (GesVertr) festgelegt werden (nur das Gesellschaftsvermögen soll haften).



Vertretungsrecht: §§ 164 BGB



Gesellschafter A hat vom Verkäufer V eine Maschine für DM 100.000,- ohne die Zustimmung der Gesellschafter B und C gekauft. 

�

�









§ 714 BGB: Vertretungsmacht�Soweit einem Gesellschafter nach dem Gesellschaftsvertrage die Befugnis zur Geschäftsführung zusteht, ist er im Zweifel auch ermächtigt, die anderen Gesellschafter Dritten gegenüber zu vertreten. 



Die Haftungsbeschränkung muss in den Kaufvertrag (§ 433) mit hinein (AGB, individual vertragliche Klauseln).



Im Außenverhältnis haften die Gesellschafter gesamtschuldnerisch gegenüber V. 



Im Innenverhältnis haftet jeder Gesellschafter einzeln mit seinem Vermögen.





Eine GbR mbH gibt es aufgrund eines Urteils des BGH nicht (BGH NJW 99, 3483). Eine Haftungsbeschränkung durch „mbH“ ist unwirksam!



�Bekannte Schriften:

NJW-RR (Neue Juristen Woche – Rechtsprechungsreport)

BGH Z (amtliche Sammlung des BGH für Zivilsachen)

JZ (Juristenzeitung)

JuS (Juristen Schulung)





Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)



§ 5, 4:����§ 5, 4, S.2:�Sacheinlagen (Grundstücke, Maschinen, ...) können auch als Stammkapital in die Gesellschaft mit eingebracht werden. Diese Sacheinlagen müssen im Gesellschaftsvertrag festgehalten werden. 

Außerdem muss ein Sachgründungsbericht, der die Bewertung der Sache belegt, erbracht werden (Prüfung durch Handelsregister).��§ 5,1:�Stammkapital mindest. € 25.000,-��§ 5,3, S.3:�Der Betrag der Stammeinlage kann für die Gesellschafter verschieden bestimmt werden. ��§ 7,3:�GmbH kann auch nur durch einen Gesellschafter gegründet werden��§ 7,2, S.1:�Die Anmeldung darf erst erfolgen, wenn auf jede Stammeinlage, soweit nicht Sacheinlagen vereinbart sind, ein Viertel eingezahlt ist.��§ 20:�Verzugszinsen��§ 19, 1:�Die Einzahlungen auf die Stammeinlagen sind nach dem Verhältnis der Geldeinlagen zu leisten.��§ 19, 2, S.1:�Einlage muss gezahlt werden (Gesellschafter kann nicht Darlehen von GmbH leihen, um seine Stammeinlage einzuzahlen)��§ 19, 2, S.2:�Aufrechnung ist nicht zulässig (GmbH verlangt Zahlung der Stammeinlage; Gesellschafter kann Forderungen, die er gegen die GmbH hat nicht aufrechnen)��§ 19, 2, S.3:�Zurückhaltungsrecht ausgeschlossen. �Zweck: Stammkapital soll zunächst der Gesellschaft zufliessen��

Das Stammkapital gilt als Garantiekapital für die Gläubiger. Wenn das Stammkapital erbracht wurde, erhalten die Gesellschafter ein Haftungsprivileg (= keine persönliche Haftung).







§ 389 BGB: Aufrechnung

Gilt nicht in Bezug auf die Stammeinlage einer GmbH. Das Geld soll zunächst an die GmbH fliessen, denn im Falle einer Insolvenz soll ein Gesellschafter nicht die Möglichkeit haben, seine Schulden mit anderen Schulden aufzurechnen. 



„Strohmanbindung“: ???
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�Kapitalaufbringung bei der GmbH�



Wichtig: Das Stammkapital der GmbH soll der Gesellschaft auf jeden Fall durch die Gesellschafter zuerst der Gesellschaft zufliesen (es geht nicht, dass ein Gesellschafter sich ein Darlehn von der Gesellschaft geben lässt, um damit sein Stammkapital einzahlen zu können). �

Somit wird das Stammkapital zum Garantiekapital für die Gläubiger. Als Gegen-leistung erhalten die Gesellschafter eine Haftungsbefreiung (bzw. beschränkte Haftung). 





§ 9: Geldeinlage statt Sacheinlage�Wurde die Sacheinlage zu hoch bewertet, muss der Gesellschafter die Differenz nachzahlen, damit er den vereinbarten Betrag seines Stammkapitals erreicht. 

(z.B. Stammkapital wird auf 30.000,- festgelegt; A bringt eine Maschine im Wert von 30.000,- in die Gesellschaft ein; später stellt sich heraus, dass diese nur 25.000,- Wert war; folglich muss er 5.000,- nachbezahlen). ��

Bei der Sacheinlage liegen strengere Auflagen zugrunde als bei der Geldeinlage

Sachgründungsbericht (§ 5 Abs.4, S. 2) 

Differenzhaftung (§ 9)

�

„Verdeckte Sacheinlage“

Wenn eine Bareinlage und ein Verkehrsgeschäft so miteinander gekoppelt werden, dass es den Charakter einer Sacheinlage erhält, spricht man von einer „verdeckten Sacheinlage“. 

Beispiel: Ein Gesellschafter verpflichtet sich, 20.000 Euro in die GmbH einzubringen. Er bezahlt das Geld und verkauft unmittelbar darauf eine Maschine für 20.000 Euro an die GmbH und erhält somit das Geld zurück. 

Auf diese Weise werden die komplizierten Vorschriften für die Sacheinlage übergangen.



ABER: Rechtlich hat der Gesellschafter einen schlechten Standpunkt, denn ...

... er hat die Maschine laut § 812 BGB ohne rechtlichen Grund an die GmbH gegeben, somit hat die GmbH noch Anspruch auf Zahlung seiner Einlage.

�

Die Gefahr liegt zusätzlich bei § 818 Abs. 3 BGB: Entreicherung. 

Sollte die GmbH im die Maschine nach 3 Jahren zurückgeben und Zahlung des Stammkapitals verlangen, hat der Gesellschafter kein Recht, die Abnutzung der Maschine zurückzuverlangen. 





Die „verdeckten Sacheinlagen“ sind sehr interessant für den Insolvenzverwalter. Im Falle eines Konkurses wird er sich zuerst die verdeckten Sacheinlagen suchen und dann die betreffenden Gesellschafter auffordern, das fehlende Stammkapital einzuzahlen.



Es gibt nachträglich die Möglichkeit der „Heilung“, d.h. die Sacheinlagen wieder in Geldeinlagen umzuwandeln:

Es darf keine Gläubigerhaftung eintreten (Sacheinlage darf nicht überbewertet gewesen sein)

Gesellschaftsvertrag muß geändert werden (notarielle Beurkundung nötig)

Sachgründungsbericht wird benötigt (besonders schwer, da der Nachweis erbracht werden muss, dass die Maschine damals auch wirklich den genannten Verkaufspreis wert war)





Folgen, die entstehen können, wenn der Gesellschafter sein Stammkapital nicht einbringt:



Klage

Kaduzierung (§§ 21-24)





§ 21: Kaduzierung

Der Gesellschafter erhält zunächst eine Mahnung und kann aus der GmbH ausgeschlossen werden (er bleibt aber für seinen Geschäftsanteil nach wie vor haftbar!). Bei Weiterveräußerung seines Anteils muss er die Differenz u. U. bezahlen. 



§ 22: Haftung der Rechtsvorgänger

Auch vorherige Rechtsvorgänger müssen bis Ausschluss des Gesellschafters für die Stammeinlage haften 

( Staffelregress



§23: Versteigerung des Geschäftsanteils

„Ist die Zahlung des rückständigen Betrages von Rechtsvorgängern nicht zu erlangen, so kann die Gesellschaft den Geschäftsanteil im Wege öffentlicher Versteigerung verkaufen lassen. Eine andere Art des Verkaufs ist nur mit Zustimmung des ausgeschlossenen Gesellschafters zulässig“.

�



§ 26: Nachschusspflicht (( bleibt den Gesellschaftern überlassen)

Die Gesellschafter sind nicht verpflichtet einen Betrag über ihr Stammkapital hinaus in die GmbH einzubringen, aber sie können im Gesellschaftsvertrag etwas anderes bestimmen:

beschränkte Nachschusspflicht: �je Gesellschafter auf einen bestimmten Betrag beschränkt.�Rechtsfolge: § 28 (bei Zahlungsverzug gelten die Regeln der §§ 21-24 (wie Stammkapital))

Unbeschränkte Nachschusspflicht:�die Gesellschafter verpflichten sich uneingeschränkte Beträge über das Stammkapital einzubringen, aber laut § 27 Abs. 1 haben sie das sog. Abandonrecht; d.h. ein Gesellschafter kann aus der Gesellschaft ausscheiden, wenn er das möchte (bei der Kaduzierung wird er entlassen!). ( Gesellschafterbeschluss nötig��Vorteil: Der Gesellschafter hat keine finanziellen Pflichten mehr; er ist frei!



Die unbeschränkte Nachschusspflicht gibt es im Interesse der Gesellschaft, denn falls die GmbH rote Zahlen schreiben sollte, „müssen“ die Gesellschafter zur Rettung der Gesellschaft beitragen. 











Kapitalerhaltung bei der GmbH



Die Gesellschafter sind verpflichtet das Stammkapital zu erhalten (infolge schlechten Geschäftes kann es ja auch geringer werden), aber es darf nicht an die Gesellschafter ausgezahlt werden (§ 30).  



Bei einem Verstoß von § 30 hat die GmbH Erstattungsanspruch nach § 31. 



Voraussetzungen für §§ 30-31; (Stammkapital wird nur entzogen, wenn ....):

Schmälerung des Gesellschaftsvermögens�(der Kauf einer Maschine zählt z.B. nicht dazu, da eine Gegenleistung in die Gesellschaft eingeflossen ist)

Verschärfung einer Unterbilanz �(wenn Aktiva geringer ist als Passiva + Stammkapital)�

DM 100.000,-�Verbindlichkeiten: DM 50.000,-���Stammkapital:      DM 25.000,-��

              Alle Auszahlungen bis DM 25.000,- führen nicht zu einer Unterbilanz!





Beispiel: Die GmbH baut für einen Gesellschafter ein Haus und verlangt von ihm einen Preis der 50.000,- unter dem eigentlichen Wert liegt. Der Gesellschafter bezahlt den vereinbarten Betrag an die GmbH.

( verdeckte Gewinnausschüttung (§ 30)

( Unterkapitalisierung wird verschärft (§ 31)





Zusammenfassung: 

Die Gesellschafter sind verpflichtet:

Stammkapital aufzubringen

Wertgetreue Sacheinlagen einzubringen

Beschränkte Haftung zu übernehmen, so dass Stammkapital erhalten bleibt (es erfolgt keine Auszahlung an die Gesellschafter)







Eigenkapitalersatz & Darlehn (§§ 32a, 32b)



§ 32a Abs.1: Eigenkapitalersetzende Gesellschafterdarlehn 

Voraussetzung: Krise der Gesellschaft �(z.B. Insolvenzabwendender Sanierungskredit bei Zahlungsunfähigkeit; Alternativ dazu: Insolvenzverfahren); Problem; Gesellschafter ist nachrangiger Insolvenzgläubiger!



§ 32a Abs.2:Darlehn von Bank (Bürgschaft des Gesellschafters)
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Eigenkapitalersatz & Darlehn (§§ 32a, 32b)



§ 32 regelt den Fall, dass Geld noch nicht zurückgezahlt worden ist. 



§ 32a Abs.1: Eigenkapitalersetzendes Gesellschafterdarlehn 

Der Gesellschafter gewährt der Gesellschaft eine Finanzspritze in Form eines Darlehens (anstatt eines Eigenkapitalzuschusses). 

Voraussetzung: Krise der Gesellschaft 

Bezeichnung: Insolvenzabwendender Sanierungskredit bei Zahlungsunfähigkeit

Die GmbH bleibt somit für einige Zeit länger geschäftsfähig.

Problem: Gesellschafter ist nachrangiger Insolvenzgläubiger!



§ 32a Abs.2: Darlehn von Bank (Bürgschaft des Gesellschafters)

Die Bank gewährt der Gesellschaft ein Darlehen, der Gesellschafter tritt als Bürge ein. 

Kommt es zu einem Insolvenzverfahren, wendet sich die Bank an den Bürgen und klagt alles, was B nicht aufbringen konnte von der GmbH ein (Insolvenz an GmbH).



§32a Abs. 3 S.2: Ausnahme

§32a Abs. 3 S.3: Ausnahme; hier steigt die Bank für den Gesellschafter ein

�

§32b: Haftung für zurückgezahlte Darlehen

B gibt der GmbH ein Darlehen. Bürge ist der Gesellschafter. Das Darlehen wird an die Bank zurückgezahlt. Wenn nun innerhalb eines Jahres, vom Rückzahlungstermin an gerechnet, das insolvenzverfahren eintreten sollte, muß der bürgende Gesellschafter das Geld welches von der GmbH an die Bank zurückgezalt wurde an die GmbH zahlen, weil der Gesellschafter als Bürge innerhalb dieser Frist haftet (§ 135 InsO). 

Ziel: Die Umgehung des 32a (2) auszuschliessen.



  

Wichtige Themen im Gesellschaftsrecht:



Vertretung�(da juristische Personen ohne Vertretung nicht handeln können)

Haftung

Kapitalaufbringung

Kapitalerhaltung

�



Trennungsprinzip im Gesellschaftsrecht:



Zugriffsproblematik zwischen der juristischen Person (z.B. GmbH) und der dahinter stehenden natürlichen, juristischen Personen und dem Vermögen (z.B. die GmbH muss Geld bezahlen, nicht die Gesellschafter. Ist der Zugriff direkt auf die Gesellschafter möglich?).



Es besteht eine Durchgriffsproblematik für die gilt:

Durchgriffe sind ausnahmsweise möglich

Es besteht kein klares Regelwerk, wann dies möglich ist





Beispiele für Durchgriffsmöglichkeiten:



Eine Ein-Mann-GmbH besitzt ein Grundstück (im Grundbuch eingetragen). Die GmbH überträgt das Grundstück an den Geschäftsführer der GmbH. Das Grundstück gehört allerdings „A“. 

Normalerweise gilt in diesem Fall der „öffentliche Glaube des Grundbuchs“. Das Reichsgericht hat allerdings entschieden, dass der Vertrag nichtig ist, da er zwischen ein und derselben Person stattfand. 



Die A-GmbH sucht Mieträume und beauftragt Makler C, der schnell fündig wird und eine Maklercourtage in Rechnung stellt. Die A-GmbH gründet schnell die B-GmbH, welche den Mietvertrag abschliesst. Folglich weigert sich die A-GmbH die Maklercourtage zu übernehmen, da der Mietvertrag mit einer anderen Firma zustande kam. 



Sphärenmischung

G ist Gesellschafter einer Ein-Mann-GmbH. Er besitzt nur ein Bankkonto, auf dem geschäftliche und private Ein- und Ausgänge verbucht werden. Als ihm das Insolvenzverfahren droht, soll das Bankkonto gepfändet werden. G behauptet allerdings, dass 70% des Kontostandes sein privates Vermögen sei. 



Kollusion

G ist Geschäftsführer einer GmbH und schliesst mit V einen Kaufvertrag ab. Er kauft ihm eine Maschine zu einem überhöhten Preis ab und gibt V DM 5.000,- Provision. Die GmbH ist verpflichtet den Kaufpreis zu bezahlen. Normalerweise ist der Kaufvertrag zwischen beiden Parteien rechtmässig zustande gekommen, allerdings ist er in diesem Falle nichtig. (GmbH hätte ausserdem einen Erstattungsanspruch gegen G). 

�

Verknüpfung

GmbH & Co. KG

Hier gibt es keine haftende natürliche Person als Gesellschafter, da die GmbH der Komplementär der KG ist. 

Gründe:

Haftungsfrage: Persönliche Haftung durch die GmbH (nur beschränkt haftende    � natürliche Personen)

KG hat keine Ausfallhaftung wie GmbH (GmbH § 24)

Eine Auszahlung der 4% erfolgt auch ohne Gewinn

Steuerliche Vorteile (früher)

Organisatorische Vorteile









Klausurfrage:

„Welche unterschiedlichen Folgen hat der Tod eines Kommanditisten einer KG und der Tod eines Gesellschafters bei der OHG?“

OHG: Der Gesellschafter scheidet aus

KG: Die Erben treten ein



„Warum wird das unterschiedlich behandelt?“

Der Kommanditist ist in die Geschäftsführung kaum involviert, so dass es durchaus zumutbar ist, dass Dritte in die Gesellschaft eintreten.  
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